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Norm

BRÄG 2008;

NPG §20 idF 2007/I/111;

NPG §20;

VwRallg;

1. NPG § 20 heute

2. NPG § 20 gültig ab 01.09.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 159/2013

3. NPG § 20 gültig von 01.01.2008 bis 31.08.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2007

4. NPG § 20 gültig von 01.06.1999 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/1999

5. NPG § 20 gültig von 01.01.1988 bis 31.05.1999

1. NPG § 20 heute

2. NPG § 20 gültig ab 01.09.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 159/2013

3. NPG § 20 gültig von 01.01.2008 bis 31.08.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2007

4. NPG § 20 gültig von 01.06.1999 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/1999

5. NPG § 20 gültig von 01.01.1988 bis 31.05.1999

Rechtssatz

Der Vergleich von § 20 NPG vor dem Inkrafttreten des BRAG 2008 und in der durch das BRAG 2008 geänderten

Fassung macht deutlich, dass die Neuordnung der Notariatsprüfung 2008 keineswegs (auch) zum Ziel hatte, in

besonderem Maße gerade jene Prüfungsgegenstände entfallen zu lassen oder zurückzunehmen, die für eine allfällige

Ausübung des Rechtsanwaltsberufs (nach Absolvierung der Ergänzungsprüfung) von Bedeutung wären. Vielmehr

erfolgte eine verstärkt praxisorientierte Neuausrichtung der Prüfung (vgl die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 42), der der

Grundsatz zugrunde liegt, dass die Fachgebiete "nicht abstrakt, sondern anhand der konkreten Tätigkeit des Notars zu

prüfen sind" (vgl nochmals die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 42). Dies gilt in gleicher Weise für die Neuordnung der

Rechtsanwaltsprüfung (vgl auch dazu die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 43f, die in ähnlicher Weise wie hinsichtlich der

Notariatsprüfung die Praxisorientierung und Falllösung hervorheben).Der Vergleich von Paragraph 20, NPG vor dem
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Inkrafttreten des BRAG 2008 und in der durch das BRAG 2008 geänderten Fassung macht deutlich, dass die

Neuordnung der Notariatsprüfung 2008 keineswegs (auch) zum Ziel hatte, in besonderem Maße gerade jene

Prüfungsgegenstände entfallen zu lassen oder zurückzunehmen, die für eine allfällige Ausübung des

Rechtsanwaltsberufs (nach Absolvierung der Ergänzungsprüfung) von Bedeutung wären. Vielmehr erfolgte eine

verstärkt praxisorientierte Neuausrichtung der Prüfung vergleiche die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 42), der der

Grundsatz zugrunde liegt, dass die Fachgebiete "nicht abstrakt, sondern anhand der konkreten Tätigkeit des Notars zu

prüfen sind" vergleiche nochmals die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 42). Dies gilt in gleicher Weise für die Neuordnung

der Rechtsanwaltsprüfung vergleiche auch dazu die ErläutRV 303 BlgNR 23. GP, S 43f, die in ähnlicher Weise wie

hinsichtlich der Notariatsprüfung die Praxisorientierung und Falllösung hervorheben).
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